Protokoll

Uber die 14. GRB (21-26) offentliche / nicht 6ffentliche Sitzung des Gemeinderates
Beesten vom 28.08.2023 Téddenhaus "Urschen”, Miuhlenweg 2, 49832 Beesten

Anwesend sind:

Blrgermeister

Achteresch, Werner
Ratsmitglieder

Budde, Manuel , Foécke, Ludger , Garmann, Ludger , Hormann, Claudia , Schnier, Tobias ,
Schoo, Stefan , Veer, Maximilian , Waga-Beestermoller, Bettina ,
Protokollfihrer

Weltring, David, stv. Bauamtsleiter,

Auf besondere Einladung nehmen teil

Kruger, Hans-Michael, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt , Thiinemann, Paul, Bauamtsleiter ,

Es fehlt/ Es fehlen:

Ratsmitglieder

Becke, Tanja (entschuldigt), Meese, Jannik (entschuldigt),

Tagesordnung:

|. Offentliche Sitzung

1.  Eroffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemafen Ladung, der Anwesenheit und

der Beschlussfahigkeit
2. Genehmigung des Protokolls tber die Ratssitzung am 16.05.2023
3. Bericht des Ratsvorsitzenden
4.  Anlegung eines Mehrgenerationenplatzes

a) Vorstellung des Planentwurfs inkl. Kostenschéatzung
b) Weitere Vorgehensweise

5.  Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 29 "Inklusionshof Thelink" der Gemeinde Bees-

ten;
a) Beschluss Uber eingegangene Anregungen

b) Abschluss eines Durchfihrungsvertrages gem. § 12 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

c) Satzungsbeschluss gem. 8 10 Abs. 1 BauGB



Vorlage: V/025/2023

6.  Abschluss eines Vertrages zur finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windenergie-
anlagen (Bestandsanlagen) fur den Windpark in Messingen-Brimsel

7. Neubau eines "Hauses der Vereine"
- Vorstellung der aktuellen Planunterlagen

8. Zuschisse an Vereine und Verbande

9.  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen

|. Offentliche Sitzung

Punkt 1: Eréffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemafen Ladung, der
Anwesenheit und der Beschlussfahigkeit

Birgermeister Achteresch erdffnet die 14. Sitzung des Rates der Gemeinde Beesten um
19:00 Uhr, begruft alle Anwesenden und stellt fest, dass der Rat nach ordnungsgemaler
Ladung beschlussfahig ist. Gegen Form und Inhalt der vorliegenden Tagesordnung werden
keine Bedenken erhoben.

Punkt 2: Genehmigung des Protokolls Uber die Ratssitzung am 16.05.2023

Das Protokoll tiber die 12. Sitzung des Rates der Gemeinde Beesten am 16.05.2023 wird in
Form und Inhalt einstimmig genehmigt.

Punkt 3: Bericht des Ratsvorsitzenden

Birgermeister Achteresch berichtet:

a) Weiterer Ausbhau der Gewerbegebiete

Mit Zustimmung des Fachbereiches Rechnungsprifung beim Landkreis Emsland konnte
dem gunstigstbietenden Unternehmen Bunte aus Papenburg noch im Mai 2023 der Auf-
trag fur den weiteren Ausbau der Gewerbegebiete ,Am Bahnhof — Teil II* (verlangerter
Ausbau der StraRe ,Tannensand“) und ,Im Gewerbepark® (Anderung und Anlegung der
Regenriuckhaltebecken sowie verlangerter Ausbau der Stichstral3e) erteilt werden. Inzwi-
schen liegen die notwendigen Baumaterialien vor, so dass mit der Umsetzung der Vorha-
ben nunmehr begonnen werden kann. Die Fa. Bunte hat erklart, Anfang September 2023
starten zu wollen.

b) Neubau eines Feuerwehrhauses in Beesten
Im Juni / Juli 2023 haben die Fa. Bunte den Kreuzungsbereich Speller Straf3e / Hilshof-
weg inkl. des Vorplatzes vor der Fahrzeughalle asphaltiert und das Unternehmen
Schmidt-Thie-Plast aus Vechta die Markierungen aufgebracht. Die Schlussrechnungen fir
dieses Vorhaben in Zustandigkeit der Gemeinde Beesten liegen noch nicht alle vor, so
dass auch noch keine Aussage zu den Gesamtkosten gemacht werden kann. Zudem
konnten die Pflasterflachen des kinftigen Parkplatzes am neuen Feuerwehrhaus bis auf
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einige Restarbeiten fertiggestellt und die Auf3enbeleuchtung an der Halle sowie am Huls-
hofweg angebracht bzw. aufgestellt werden. Derzeit erfolgt die sukzessive Auffillung des
Gelandes mit Oberboden.

Zwischenzeitlich konnte im Verwaltungs- und Umkleidetrakt des Neubaus der schadhafte
Estrich ausgetauscht werden. Der Rickbau erfolgte Mitte Juni 2023. Nach einer anschlie-
Renden Uberprifung der Versorgungsleitungen und der Dammung sowie der Erneuerung
der FuRBbodenheizung im Umkleideraum fand der Einbau des neuen Estrichs sodann En-
de Juni bzw. Mitte Juli 2023 statt. Seit der 2. Woche im August 2023 lauft das Aufheizpro-
gramm. Nach einem Abstimmungsgesprach in der vergangenen Woche wird der Fliesen-
leger in den nachsten Tagen eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durchfiihren. Soll-
ten die Werte es zulassen, kdnnten die Arbeiten zum weiteren Innenausbau fortgefiihrt
werden.

Wohnbaugebiet ,Zwischen Speller Strale und BahnhofstraRe — Teil II*

Sowohl der Kreuzungsbereich Bahnhofstra3e / ,Leenken-Welp“ als auch die Stralen im
Wohnbaugebiet ,Zwischen Speller StraRe und Bahnhofstral3e — Teil II konnten zwischen-
zeitlich hergerichtet und asphaltiert werden. In Kiirze findet eine Teilabnahme des neuen
Baugebietes statt, damit die Absperrungen entfernt und die Trassen fur die Offentliche
Nutzung freigegeben werden kénnen. Zum Abschluss des Projektes hat die Fa. Bunte
noch Restarbeiten am Regenriickhaltebecken (Einbau eines Ubergabeschachtes, Aufstel-
len der Einzaunung pp.) auszufihren. Diese sollen im September 2023 stattfinden.

Erweiterung des Parkplatzangebotes im Ortskern

Das Amt fur regionale Landesentwicklung Meppen hat den am 09.05.2023 vorgelegten
Schlussverwendungsnachweis fiir das Projekt zur Erweiterung des Parkplatzangebotes
im Ortskern nunmehr geprift. Mit Festsetzungsbescheid vom 21.07.2023 wurde mitgeteilt,
dass es keine Beanstandungen gab und die seinerzeit bewilligten Zuwendung in Héhe
von 99.000,00 € ausgezahlt werden kann. Der Betrag ist inzwischen eingegangen und
das Vorhaben damit endgultig abgeschlossen.

Bebauungsplan Nr. 30 ,Ostlich der Speller Strale — Teil llI*

Das Ingenieurbiro Gladen in Spelle hat zwischenzeitlich das Konzept zur wasserwirt-
schaftlichen Untersuchung inkl. WHG-Antrag zum geplanten Baugebiet stdlich der Stral3e
~,Am Rittersitz“ vorgelegt. Dieses ist vom Ortsplaner Gro3pietsch in den Planentwurf Gber-
tragen worden, so dass die Zech-Ingenieurgesellschaft in Lingen nunmehr das Schallgut-
achten vervollstandigen und abschlieRen kann. Sobald auch dieses Gutachten eingegan-
gen ist, erfolgt eine weitere Beratung im Gemeinderat.

In der Sommerpause ist Uber die kommunalen Spitzenverbande mitgeteilt worden, dass
das Bundesverwaltungsbericht mit Urteil vom 18.07.2023 einen nach 8§ 13b BauGB auf-
gestellten Bebauungsplan fur unwirksam erklart hat, weil die Vorschrift mit dem EU-Recht
nicht vereinbar ist. Bislang liegt noch keine Urteilsbegriindung vor, so dass die konkreten
Folgen dieser Entscheidung auf bereits nach § 13b BauGB aufgestellte und in Kraft ge-
setzte Bebauungsplane derzeit noch nicht abgeschatzt werden kénnen. Vorbehaltlich ei-
ner abschlieBenden Auswertung der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes ist
aber darauf hingewiesen worden, dass bereits nach 8 13b BauGB eingeleitete und noch
nicht abgeschlossene Bauleitplanverfahren nicht fortgefihrt werden kdnnen. Diese sind in
das (frihere) regulare Bebauungsplanverfahren zu tberfuhren.

Auch die Gemeinde Beesten ist von dem vorstehenden Urteil betroffen. Dies gilt fur die
bereits rechtskraftigen Bebauungsplane Nr. 26 und 28 ,Zwischen Speller Stral’e und
BahnhofstraRe — Teile | und II*. Das zuletzt eingeleitete Verfahren zur Aufstellung des Be-
bauungsplans Nr. 30 ,Ostlich der Speller Stralle — Teil I ist auf jeden Fall auf das Re-
gelbauleitplanverfahren umzustellen. Herr Grol3pietsch ist hiertiber informiert worden; er
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wird die Anderungen entsprechend vornehmen. Fiir die Gemeinde Beesten bedeutet dies
ein langeres und deutlich teureres Verfahren, weil u.a. der naturschutzrechtliche Eingriff
durch geeignete Ausgleichsmalinahmen zu kompensieren ist.

2. Anderung Bebauungsplan Nr. 20 ,Gewerbegebiet — L 57 / Ackerstrale — Erweiterung®
Die 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 20 ,Gewerbegebiet — L 57 / AckerstralRe — Er-
weiterung“ betreffend die Verlagerung der bislang vorhandenen und geplanten Regen-
rickhaltebecken parallel zur ErschlieBungsstrale ist am 31.05.2023 im Amtsblatt Nr.
17/2023 fur den Landkreis Emsland veroffentlicht worden. Damit ist die Bebauungs-
plananderung in Kraft getreten.

Installation einer PV-Anlage auf dem Dach der Kita

Die Fa. TH Solar, Freren, hat die Arbeiten zur Installation einer PV-Anlage mit 29,16 kWp
auf dem Dach der Kindertagesstatte in Beesten abgeschlossen. Die Anlage ist seit Mitte
August 2023 in Betrieb. Die vorgelegte Schlussrechnung entspricht exakt dem damaligen
Angebotspreis.

Sachstand zur Flichtlingssituation

Mit Schreiben vom 10.07.2023 hat die Landesaufnahmebehérde Niedersachsen mitge-
teilt, dass dem Landkreis Emsland bis auf Weiteres mit Ausnahme von Einzelfallen (z.B.
familidre Bezlige) keine Schutzsuchenden zugewiesen werden. Hintergrund ist der bereits
erreichte Erflllungsgrad aus der Neufestsetzung der Verteilqguote von April 2023. Die
Samtgemeinde Freren hat aus den Zuweisungsquoten 08/2021, 09/2022 und 04/2023 be-
reits 217 Personen aufgenommen. Vorausgesetzt, dass auch alle Personen auf die Quote
angerechnet werden, liegt die offene Quote nunmehr bei 40 Personen.

Ab dem 01.09.2023 beginnt der Mietvertrag fir das Objekt ehem. Pelle. In den 4
Wohneinheiten kénnen insgesamt bis zu 14 Personen untergebracht werden. Zunachst
mussen die Wohneinheiten vollstandig mobliert und Kiichen eingebaut werden sowie wei-
tere kleinere Arbeiten (u.a. einige Fenster mit Sichtschutzfolie bekleben) ausgefuhrt wer-
den. Die Wohneinheiten sind voraussichtlich ab November bezugsfertig. Sobald der
Landkreis Emsland bzw. die Samtgemeinde Freren wieder Zuweisungen erhalt, werden
die Wohneinheiten mit Flichtlingen belegt.

Aktuell stehen zwei Fluchtlingswohnungen in Beesten leer. Aufgrund der Mitteilung der
LAB Niedersachsen ist nicht davon auszugehen, dass in diesen Wohnungen zeitnah wie-
der Fluchtlinge einziehen kdnnen. Daher wurden die Mietvertrage bereits gekiindigt. Ein
weiterer Mietvertrag wird zum 01.10.2023 auf eine Flichtlingsfamilie umgeschrieben.
Nach Kindigungen und Umschreibungen der Mietvertrédge hat die Samtgemeinde Freren
in Beesten nur noch 2 Wohnungen sowie das Objekt ehem. Pelle angemietet.

Verkehrsberuhigung im Zuge der Stral’e ,Am Rittersitz*
Im Zuge der Strale ,Am Rittersitz“ wurde zur Reduzierung der Geschwindigkeit nunmehr
beschlussgeman ein Blumenklbel in Hohe des Grundstiicks Budde aufgestellt.

Ratsmitglied Budde teilt mit, dass sich die Geschwindigkeit seitdem noch nicht merklich
reduziert hat.

Der Rat der Gemeinde Beesten nimmt den Bericht des Ratsvorsitzenden zur Kenntnis.

Punkt 4: Anlegung eines Mehrgenerationenplatzes

a) Vorstellung des Planentwurfs inkl. Kostenschatzung
b) Weitere Vorgehensweise




Bauamtsleiter Thinemann fiihrt aus, dass der Landschaftsarchitekt Kriiger zwischenzeitlich
erste Entwirfe fur die Anlegung eines Mehrgenerationenparks auf der Grunflache zwischen
der Stralde ,Sudring“ und der Pfarrer-Burchert-Stral3e unter Einbeziehung der vorhandenen
Remise eingereicht hat. Nach einer Vorabstimmung mit der Gemeinde liegt jetzt ein Uberar-
beiteter Entwurfsplan inkl. Kostenschéatzung vor.

Birgermeister Achteresch begrif3t an dieser Stelle Herrn Landschaftsarchitekten Kriger, der
sodann die vorerwahnte Planung inkl. Kostenschéatzung ausfihrlich vorstellt.

Bauamtsleiter Thiinemann erklart weiter, dass seitens des Rates der Gemeinde nunmehr zu
entscheiden bleibt, ob zum Planentwurf noch Anderungs- bzw. Erganzungswiinsche beste-
hen. Danach waren die Unterlagen ggf. noch anzupassen, bevor das Vorhaben auf der
nachsten LAG-Vorstandssitzung (voraussichtlich am 11.10.2023) fir eine entsprechende
LEADER-Fo6rderung (55 % der Nettokosten — entspricht 46,22 % der Bruttoaufwendungen;
ohne Grunderwerb) vorgestellt werden kdnnte. Sollten LEADER-Mittel bereitgestellt werden,
ware im Anschluss zunéchst der formale Forderantrag beim ArL Meppen einzureichen. Nach
Eingang des Zuwendungsbescheides konnte die Projektumsetzung (voraussichtlich im Jahr
2024) erfolgen.

Ratsmitglied Schnier teilt mit, dass die Anlegung des Mehrgenerationenparks mit rd. 200.000
€ zwar viel Geld kostet, aber im Vergleich zur Anlegung eines Standartspielplatzes in Ord-
nung ist. Zudem ist ein gut und vielseitig ausgestatteter Spielplatz wichtig fur eine familien-
freundliche Gemeinde und soll den gesamten Wohnbaugebieten zwischen der Bahnhofstra-
Re und der Speller StralRe zugutekommen. Sollte sich allerdings herausstellen, dass die ge-
plante Zuwendung nicht bewilligt werden kann, muss der Plan allein aus Kostengriinden
nochmals Uberdacht werden.

Der Rat der Gemeinde Beesten beschlie3t sodann einstimmig, fur die geplante Anlegung
eines Mehrgenerationenparks in Beesten auf der Grundlage der vorliegenden Planunterla-
gen (Planentwurf inkl. Kostenschéatzung) eine entsprechende LEADER-Zuwendung zu bean-
tragen. Das Projekt ist im Haushalt 2024 zu veranschlagen und im Falle einer antragsgem a-
3en FGrderung umzusetzen.

Punkt 5: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 29 "Inklusionshof Thelink" der
Gemeinde Beesten;
a) Beschluss Uber eingegangene Anregungen
b) Abschluss eines Durchfihrungsvertrages gem. 8 12 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB)
c) Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB
Vorlage: V/025/2023

Bauamtsleiter Thinemann erldutert anhand der Beschlussvorlage V/025/2023 und einer
PowerPoint-Prasentation ausfuhrlich die Sach- und Rechtslage.

Der Rat der Gemeinde Beesten fasst sodann einstimmig folgende Beschliisse:

a) Zu den im Rahmen der Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Be-
lange gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der o6ffentlichen Auslegung gem. 8 3 Abs. 2 BauGB
zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 29 ,Inklusionshof Thelink® der
Gemeinde Beesten vorgebrachten Anregungen wird gemalid der beiliegenden Abwéagung
Stellung genommen.



b) Mit dem Vorhabentrager Jens Lonnemann ist auf der Grundlage der vorliegenden, von
ihm bereits unterzeichneten Ausfertigungen, der Durchfuhrungsvertrag zum vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan Nr. 29 ,Inklusionshof Thelink® abzuschlief3en.

c) Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 29 ,Inklusionshof Thelink mit textlichen Fest-
setzungen und oOrtlichen Bauvorschriften, der Vorhaben- und ErschlieRungsplan (Plane 1
bis 3), die Begrindung inkl. Umweltbericht nebst Biotoptypenkarte und Abwé&gungen zur
frihzeitigen Birger- und Behdrdenbeteiligung gem. 8 3 Abs. 1 und 8§ 4 Abs. 1 BauGB, der
oOffentlichen Auslegung gem. 8 3 Abs. 2 BauGB und der Behdrdenbeteiligung gem. 8§ 4
Abs. 2 BauGB sowie die dartber hinaus vorliegenden Fachgutachten (geruchstechnischer
Bericht der Fides Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH, Lingen, vom 07.06.2022;
spezielle artenschutzrechtliche Prifung des Planungsbiros Stelzer, Freren, vom
15.08.2022; schalltechnischer Bericht der Ingenieurgesellschaft Zech, Lingen, vom
10.01.2023; Entwasserungskonzept des Ingenieurbiros Grote, Papenburg, vom
18.01.2023, nebst geotechnischem Bericht des Buros fur Geowissenschaften M&O GbR,
Spelle, vom 26.09.2022) wird gem. 8 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Punkt 6: Abschluss eines Vertrages zur finanziellen Beteiliqung von Kommunen
an Windenergieanlagen (Bestandsanlagen) fir den Windpark in Messin-

gen-Brimsel

Bauamtsleiter Thunemann fuhrt aus, dass zur Erhdhung der Akzeptanz u.a. von Windkraft-
anlagen vor Ort der Gesetzgeber im EEG 2023 eine finanzielle Beteiligung der Kommunen
neu geschaffen hat. Die Regelung im § 6 EEG 2023 sieht vor, dass Anlagenbetreiber (auf
freiwilliger Basis) an betroffene Gemeinden einen Betrag von insgesamt 0,2 Cent/kWh fir die
tatsachlich eingespeiste und fiir die fiktive Strommenge zahlen kénnen. Fur EEG-gefdrderte
Anlagen kann der Betrag vom Netzbetreiber erstattet werden. Fur die Abwicklung der Zah-
lungen ist der Abschluss eines Vertrages erforderlich.

Bei Windenergieanlagen gelten als betroffene Gemeinden diejenigen, deren Gemeindege-
biet zumindest teilweise innerhalb eines um die einzelne Windkraftanlage gelegenen Um-
kreises von 2.500 m um die Turmmitte befindet. Sind mehrere Kommunen betroffen, ist die
Hohe der Zahlung je Gemeinde anhand des Anteils ihres jeweiligen Gemeindegebietes an
der Gesamtflache des Umbkreises aufzuteilen.

Die RWE Mistral Windparkbetriebsgesellschaft mbH mit dem Verwaltungssitz an der Lister
StraRe 10 in Hannover betreibt in Messingen-Brimsel einen Windpark mit 3 Anlagen. Fur
diese Anlagen bietet sie den betroffenen Gemeinden Messingen, Liinne und Beesten nun-
mehr eine wiederkehrende Zahlung an. Fur die Gemeinde Beesten mit einem Flachenanteil
am Windpark von 22,59 % ergébe sich unter Berlicksichtigung der zu erwartenden Jah-
resstrommenge eine jahrliche Zuwendung in Héhe von insgesamt rd. 2.300,00 €. Der Ver-
trag beginnt am 01.01.2023. Er hat — mit Blick auf die Planungen zur Erneuerung bzw. zum
Ausbau der Windenergieanlagen im Park — eine Laufzeit von zunachst 5 Jahren. Danach
verlangert er sich um 1 weiteres Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von 2 Monaten vor Ablauf
der Vertragszeit gekiindigt wird.

Der hierzu vom Betreiber vorgelegte Vertrag zur finanziellen Beteiligung von Kommunen an
Windenergieanlagen entspricht inhaltlich vollumfénglich dem tber die kommunalen Spitzen-
verbénde vorgelegten Mustervertrag der Fachagentur Windenergie.

Aufgrund der neuen gesetzlichen Regelung ist die (friiher geltende) Strafbarkeit fir einseitige
Zuwendungen ohne Gegenleistung nunmehr ausdriicklich ausgeschlossen. Insofern beste-



hen keine Bedenken, den vorliegenden Vertrag abzuschlie3en.

Der Rat der Gemeinde Beesten beschliel3t sodann einstimmig, den vorliegenden Vertrag zur
finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen (Bestandsanlagen) mit der
RWE Mistral Windparkbetriebsgesellschaft mbH, Hannover, betreffend den Windpark in
Messingen-Briimsel abzuschliel3en.

Punkt 7: Neubau eines "Hauses der Vereine"
- Vorstellung der aktuellen Planunterlagen

Bauamtsleiter Thiinemann teilt mit, dass der Rat der Gemeinde Beesten in seiner letzten
Sitzung beschlossen hat, auf der Grundlage der vorliegenden Variante G die weiteren Pla-
nungsschritte fir eine Forderantragstellung zum 30.09.2023 einzuleiten. Im Nachgang zur
Ratssitzung fanden folgende Planungsschritte bzw. Mal3hahmen statt:

e Ausschreibung der Architektenleistungen inkl. Vergabe bis zur Férderantragstellung;
insgesamt wurden 4 Planungsbiiros zur Abgabe eines Honorarangebotes aufgefordert.
Das gunstigstbietende Angebot hat der Architekt Kimmer aus Schapen eingereicht. Inso-
fern wurde ihm der entsprechende Planungsauftrag am 05.06.2023 fur die Ausfiihrung
der notwendigen Leistungsphasen zunachst nur bis zur Férderantragstellung erteilt.

e Besichtigung des Rdohren-Schiel3standes in Bockholte am 30.05.2023 gemeinsam mit
Vertretern des Schitzenvereins

e Verschiedene Gesprache mit dem Planungsbiiro pro-t-in in Lingen zwecks Vorbereitung
der ,Antragsprosa“ zum spateren Forderantrag flr das ArL Meppen

e Abstimmung der Bauplanungen mit dem ArL Meppen

e Anpassung der Planungen in Bezug auf den Schiel3stand (hierzu findet auch noch ein
Gesprach mit dem Sachverstandigen fir die Sicherheit von Schiel3standen, Herrn
Gerhard Sievers, Bad Bentheim, statt)

Bauamtsleiter Thinemann stellt den aktuellen Planungsstand anhand einer PowerPoint-
Prasentation ausfuhrlich vor und teilt weiter mit, dass sich das Bewertungsschema fiir Basis-
dienstleistungen, wozu auch das Haus der Vereine z&hlt, kirzlich gedndert hat. Es entfallt
u.a. nunmehr ein wesentlicher Anteil auf das Thema ,Klimaanpassung“ (z.B. Verwendung
von Ton oder anderen naturlichen Baustoffen; Verwendung des anfallenden Oberflachen-
wassers, pp.). Ob und wie hoch das Vorhaben geftérdert werden kann, liegt insbesondere an
den im kommenden Jahr zur Verfigung stehenden Fordermitteln sowie der Platzierung im
Ranking. Eine diesbezlgliche Entscheidung ist nicht vor Mitte 2024 zu erwarten.

Der Rat der Gemeinde Beesten nimmt den aktuellen Planungsstand zum Neubau des ,Hau-
ses der Vereine“ zustimmend zur Kenntnis.

Punkt 8: Zuschiisse an Vereine und Verbdnde

Birgermeister Achteresch erklart, dass auch in diesem Jahr wieder Zuschisse an Vereine
und Verbande vergeben werden sollen. Hierfur stehen im Haushalt 8.000 € zur Verfigung.

Aus der Beratung im Gemeinderat bleibt festzuhalten:

Bicherei 500 € wie in Vorjahren
Heimatverein (Beetpflege) 500 € wie in Vorjahren
Volksbund 100 € wie in Vorjahren
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Schitzenverein Talge-Wilsten (Vereinsfahne) 3.000 €
Schitzenverein Talge-Wilsten (Jugendarbeit) 1.000 €
Michaelsgruppe Beesten /

beantragt
beantragt
Spende Fastabend (1.400 €)

Reit-, Fahr- und Zuchtverein Beesten 300 € wie in Vorjahren
Musikverein Beesten-Liinne 500 € wie in Vorjahren
Schitzenverein St. Servatius Beesten | kein Antrag
Jagdhornbl&sergruppe [ kein Antrag
Beestener Schola 150 € beantragt
Forderverein Grundschule Beesten [ kein Antrag
KFD Beesten 300 € beantragt
Forderverein Ortsfeuerwehr Beesten 250 € Versicherung 3. Fahrzeug
Jugendfeuerwehr Beesten | kein Antrag
Spielmannszug Thuine [ kein Antrag
Fischereiverband Beesten [ kein Antrag
Grillen Schilerlotsen 120 € wie in Vorjahren
Mutter-Kind-Kreis 90 € wiein Vorjahren
KLJB Beesten (72h-Aktion) | kein Antrag
Kolpingsfamilie Beesten | kein Antrag
SV Fortuna Beesten (Zeltlager) 500 € beantragt

7.310 € gesamt

Der Rat der Gemeinde Beesten beschlief3t sodann einstimmig, die Vereine und Verbéande

wie dargelegt im Jahr 2023 zu unterstutzen.

Punkt 9:

Anfragen, Anregungen und Mitteilungen

A) Abschluss neuer Konzessionsvertrage mit dem Wasserverband Lingener Land

Blrgermeister Achteresch teilt mit, dass der Wasserverband Lingener Land den Kommu-
nen fur die Benutzung offentlicher Wege und Platze im Rahmen der 6ffentlichen Versor-
gung mit Wasser eine Konzessionsabgabe zahlt. Grundlage hierfur ist der im Dezember
2003 abgeschlossene Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren, somit bis
zum 31.12.2023. Fiur die Gemeinde Beesten bedeutete dies in den letzten beiden Jahren
Einnahmen von bis zu rd. 18.000 €.

Vom Wasserverband Lingener Land sind nunmehr die neuen Konzessionsvertrége vorge-
legt worden, die ab dem 01.01.2024 wiederum fir 20 Jahre geschlossen werden sollen.
Weder an der Hohe der Abgabe noch an dem Grund der Zahlung der Konzession hat sich
Wesentliches geandert. Insofern wurden die vorgelegten Vertrage von allen Mitgliedsge-
meinden bereits unterzeichnet und dem Verband zur Gegenzeichnung zuriickgesandt.

Der Rat der Gemeinde Beesten nimmt die Ausflihrungen zur Kenntnis.

B) ,Kita-Hartefallfond des Landkreises Emsland

Burgermeister Achteresch berichtet, dass der Landkreis Emsland einen Kita-
Hartefallfond“ fir eine zusatzliche Forderung finanzschwacher Kommunen mit einem Vo-
lumen von 5 Mio. € eingerichtet hat. Aus dieser Ricklage werden jahrlich 1 Mio. € ausge-
zahlt, wovon 700.000 € nach der Steuerkraft der Kommune und 300.000 € nach dem Kin-
deranteil an der Bevolkerung verteilt werden. Nach der vorliegenden Gesamtibersicht er-
hélt die Gemeinde Beesten (aus dem Teilbetrag, der nach dem Kinderanteil an der Bevol-
kerung verteilt wird) einen Betrag von 15.000 € aus dem ,Kita-Hartefallfonds 2023“ des
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Landkreises Emsland. Diese Mittel sind im Haushalt 2023 nicht veranschlagt; sie stellen
somit echte Mehreinnahmen dar.

Der Rat der Gemeinde Beesten nimmt die Ausfiihrungen zur Kenntnis.

C) Kirmes 2023

Burgermeister Achteresch teilt mit, dass die diesjahrige Kirmes in Beesten am Wochen-
ende von 16.-18.09.2023 auf dem Parkplatz beim Arztehaus bzw. am Gasthof Meese
stattfinden soll. Ratsmitglied Veer stellt das Programm anhand einer PowerPoint-
Prasentation vor.

Blrgermeister fragt, ob eine Zeitungsanzeige zur Kirmes geschaltet werden soll. Die Mit-
glieder des Rates erklaren einvernehmlich, dass schon aus Kostengrinden auf eine An-
zeige in der Lingener Tagespost verzichtet werden soll. Stattdessen ist das Plakat tber
Social-Media-Kanéle, die Gemeindenachrichten etc. zu bewerben.

Der Rat der Gemeinde Beesten nimmt die Ausfiihrungen zur Kenntnis.

D) Wiederaufbau der ,Notkirche® auf dem Grundstiuck Lonnemann

Burgermeister Achteresch erklart, dass auf dem Grundstlick ,Poggeriestralie 4 in Bees-
ten (Eigentimer Christian Lonnemann) von 1729 bis 1825 eine (von wenigen im hiesigen
Raum vorhandene) Notkirche stand. Zudem gab es bis Marz 1960 eine Kluse (siehe
nachstehende Fotos). Seitens der beiden Kirchengemeinden, der Emslandischen Land-
schaft und des Landkreises Emsland ist beabsichtigt, seitlich der Einfahrt auf dem Grund-
stick Lonnemann eine ,Notkirche” in Form einer Kluse mit Ausstellungsraum wieder auf-
zubauen. Hierzu hat Mitte August 2023 ein Ortstermin mit den vorgenannten Beteiligten
stattgefunden. Zu diesem Gesprach war auch die Gemeinde Beesten eingeladen und
durch die Burgermeister Achteresch und Schnier vertreten.

Im Falle einer Zustimmung auch der Kommune soll ein Verein mit 7 Mitgliedern (Land-
kreis Emsland, Gemeinde Beesten, Emslandische Landschaft, Kath. und Ev. Kirchenge-
meinde, dem Grundstickseigentimer und einem weiteren Mitglied) unter dem Vorsitz des
Landrates gegriindet werden, der sich der obigen Aufgabe annehmen soll. Nach ersten
Uberlegungen insbesondere von Herrn Dr. Eiynck vom Emslandmuseum Lingen sollen
die Gesamtkosten rd. 75.000 € betragen. Einen Teil noch vorhandener historischer Bau-
substanzen und auch die benétigte Grundsticksteilflache (Erbbau an Gemeinde) werden
dabei von Herrn Lonnemann kostenlos zur Verfiigung gestellt. Zur Finanzierung der Auf-
wendungen sind eine LEADER-Zuwendung, ein Zuschuss von je 15.000 € vom Landkreis
Emsland und der Gemeinde Beesten sowie diverse Spenden z.B. der Bernard-Krone-
Stiftung, der Nds. Sparkassenstiftung und der Arenbergstiftung pp. angedacht.

Sollte die Gemeinde bereit sein, dass Projekt sowohl ideell als auch finanziell zu unter-
stiitzen, wirde dies weiterverfolgt werden. Im Haushalt 2024 wére dann der Zuschuss
entsprechend zu veranschlagen. Seitens des Gemeinderates bleibt zu entscheiden, ob
den Projekttragern ein positives Signal fur eine Unterstlitzung des Vorhabens gegeben
werden soll.

Der Rat der Gemeinde Beesten nimmt die Ausfiihrungen zustimmend zur Kenntnis.

E) Verteilung von Jod-Tabletten im Katastrophenfall
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Burgermeister Achteresch fiihrt aus, dass zur Einddmmung gesundheitlicher Risiken bei
Freisetzung radioaktiven Jods der Landkreis Emsland als zustandige Katastrophen-
schutzbehorde an alle Stadte und Gemeinden Jod-Tabletten verteilt hat. Sollte es zu einer
Freisetzung kommen, erhalten alle Biurgerinnen und Burger zwischen 0 und 45 Jahre eine
Faltschachtel mit vier Jod-Tabletten. Die Verteilung muss in einem kritischen Zeitfenster
innerhalb von 6 Stunden abgeschlossen sein. Damit dies bei Bedarf auch umsetzbar ist,
wird fur jede Gemeinde in der Samtgemeinde Freren ein Lageplan und ein Transportplan
organisiert, wo u.a. auch Personen (mind. 3) gelistet werden muissen, die die Tabletten im
Notfall an die Burger herausgeben. Der Lagerort der Tabletten ist im Rathaus der Samt-
gemeinde Freren. Die Ausgabestellen sind in der Stadt Freren bei der Franziskus-
Demann-Schule und bei allen anderen Gemeinden in den hiesigen Grundschulen. Der
Transport der Tabletten an die Ausgabestellen wirde Uber unseren Bauhof erfolgen.

Es ware sehr hilfreich, wenn der jeweilige Burgermeister als erster Ansprechpartner an-
gegeben werden kann. Zuséatzlich werden fir jede Ausgabestelle 2 weitere Ratsmitglieder
bendtigt. Verwaltungsseitig wird angefragt, ob diesem Vorschlag zugestimmt werden kann
und welche Ratsmitglieder dazu bereit waren.

Die Ratsmitglieder schlagen hierfur einvernehmlich die drei Beestener Blrgermeister,
Werner Achteresch, Tobias Schnier und Ludger Garmann vor.

Der Rat der Gemeinde Beesten nimmt die Ausfiuihrungen zur Kenntnis.

F) Glasfaserverlegung

Ratsmitglied Schnier bittet die Verwaltung, die Firmen, die die Glasfaserleitungen fir die
Westenergie AG verlegt haben, mit Nachdruck auf das noch ausstehende nachritteln und
nachsanden zu erinnern.

Der Rat der Gemeinde Beesten nimmt die Ausflhrungen zur Kenntnis.

G) Verlangerung Grinphase FulRgdngerampel Hauptstral3e

Ratsmitglied Schnier bittet die Verwaltung zu prifen, ob die Grinphase an der Ful3gan-
gerampel im Zuge der Hauptstral3e verlangert werden kann. Insbesondere aus Sicht der
Schilerlotsen ist die Grinphase aktuell recht kurz.

Der Rat der Gemeinde Beesten nimmt die Ausfihrungen zur Kenntnis.

H) Grinstreifen Frerener StralRe

Ratsmitglied Schnier bittet die Verwaltung bei der Kreisstral3enmeisterei anzufragen, ob
die Grinstreifen im Zuge der Frerener Stral3e zu diesem Herbst hin nicht friher geméaht
werden konnen. Es ist stellenweise kaum moglich den Radweg ungehindert zu nutzen.

Der Rat der Gemeinde Beesten nimmt die Ausfiihrungen zur Kenntnis.

Radweg an Landesstraf3e in Talge

Ratsmitglied Schnier bitte die Verwaltung die Landesstral3enmeisterei aufzufordern den
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Buckel im Zuge des Radweges an der Messinger Stral3e (L 57) in Talge zu beseitigen.
Dieser ist fur Radfahrer sehr gefahrlich.

Bauamtsleiter Thiinemann erklart, dass die Landesstral3en nebst Radwege in Freren und
Messingen genauso, wenn nicht schlimmer aussehen. Es haben hierzu diverse Gesprach
mit der Leiterin des Stralenbauamtes in Lingen, Frau Dr. Timmer, und Landtagsabgeord-
neten Christian Fuhner stattgefunden. Es musste von dort jedoch immer wieder auf nicht
vorhandene finanzielle Mittel fir die Unterhaltung und Instandsetzung der Landesstral3en
verwiesen werden.

Die Ratsmitglieder empfehlen einvernehmlich, sollte die LandesstralRenmeisterei die Be-
seitigung des Buckels nicht vornehmen kénnen oder wollen, die erforderlichen Arbeiten
selbst (Gemeinde) ausfihren zu lassen.

Bauamtsleiter Thinemann erklart, dass etwaige Arbeiten durch die Gemeinde zwingend
mit dem StalRenbaulasttréager (Land Niedersachsen) abgestimmt werden mussen. Er wird
diesbezglich einen Vor-Ort-Termin mit der LandesstralRenmeisterei anberaumen.

Der Rat der Gemeinde Beesten nimmt die Ausflihrungen zur Kenntnis.

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Burgermeister Achteresch schlief3t die 14. Sit-
zung des Rates der Gemeinde Beesten um 21:35 Uhr.

Birgermeister Protokollfihrer



	Anwesenheit
	Entschuldigt
	Text
	Tagesordnung
	BM_Text1
	BM_Text2
	Betreff
	Nummer
	Wortprotokoll
	Beschluß
	Abstimmungsergebnis
	Zu
	BM_TEXT3
	BM_Text4

